d und Halt
( 5 ‘ ad ) Veroffentlicht bei:
Www.hund-und-halter-d€ g www.hund-und-halter.de

OBERVERWALTUNGSGERICHT
FUR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN
(Y NAMEN DES VOLKES
URTEIL

Verkiindet am: 15. September 2004
Haas
als Urkundsbeamtin der

Geschéftsstelle
20 A 3176/03

7 K 625/01 Gelsenkirchen

In dem Verwaltungsrechtsstreit

wegen Einsatzes von Elektroreizgeraten
hat der 20. Senat

auf die mindliche Verhandlung

vom 15. September 2004


Thomas Henkenjohann
Veröffentlicht bei: www.hund-und-halter.de

Thomas Henkenjohann
Textfeld
                      Veröffentlicht bei:

                www.hund-und-halter.de


durch

den Vorsitzenden Richter am Oberverwaltungsgericht Tuschen,
den Richter am Oberverwaltungsgericht Oestreich,

den Richter am Verwaltungsgericht Lindner,

den ehrenamtlichen Richter Beckerund

die ehrenamtliche Richterin Czylwik

auf die Berufung des Klagers gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsen-
kirchen vom 14. Mai 2003

fur Recht erkannt:
Die Berufung wird zuriickgewiesen.

Der Klager tragt die Kosten des Verfahrens
zweiter Instanz.

Die Kostenentscheidung ist vorlaufig vollstreck-
bar. Der Klager darf die Vollstreckung durch
Sicherheitsleistung in Hohe des beizutreibenden
Betrages abwenden, wenn nicht der Beklagte zu-
vor Sicherheit in entsprechender Hohe leistet.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand

Der Klager vertreibt Elektroreizgerate fur Hunde. Der in einem Hundehalsband
integrierte  Funksignalempfanger wird derart am Tier befestigt, dass die
Elektroden mit der Haut Kontakt haben; auf entsprechende Signale, die ein regu-
lierbarer Sender Ubertragt, werden Stromstdl3e unterschiedlicher Starke ab-
gegeben mit dem Ziel, unerwiinschte Verhaltensweisen des Hundes zu unter-

binden.
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Der Klager sieht sich durch den Erlass des Ministeriums fir Umwelt, Raum-
ordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. Februar
2000 — Az.: Il C 3 — 4201 — 4694 — am Einsatz dieser Gerate gehindert. In dem
Erlass ist u.a. ausgefuhrt:

" ... die Anwendung direkter Stromeinwirkung
(Elektroreizgerate) bei der Erziehung von
Hunden [ist] gemald 8 3 Nr. 11 Tierschutzgesetz
I.g.F. grundsatzlich verboten... Bis zum Erlass
einer Verordnung nach § 2a Abs. la Tierschutz-
gesetz kénnen bei Anlegung strenger Mal3stabe
Ausnahmen im Einzelfall nach Zustimmung des
jeweils zustdndigen beamteten Tierarztes er-
folgen, sofern der Einsatz durch sachkundige
Personen an Tieren erfolgt, deren Verhalten
anderweitig nicht mehr zu korrigieren ist. ..."

Mit Schreiben vom 14. November 2000 informierte der Klager deshalb den Be-
klagten von seiner Absicht, auf einem Privatgelande in N.  Elektroreizgerate zur
Hundeausbildung einzusetzen und vorzufuihren; ihr Einsatz werde im Rahmen
des Tierschutzgesetzes erfolgen. Er forderte den Beklagten unter Fristsetzung
auf, ihm schriftlich die Zuléssigkeit seines Vorhabens zu bestatigen. Unter dem 3.
Dezember 2000 teilte ihm der Beklagte mit, dass die Verwendung solcher Gerate
nach dem Tierschutzgesetz verboten sei. Bei Anlegung strenger Mal3stdbe
konnten jedoch im Einzelfall Ausnahmen zugelassen werden. Die Zulassung

setze u.a. die Sachkunde voraus; diese musse beim Klager gepruft werden.

Der Klager hat daraufhin am 8. Februar 2001 Klage erhoben. Er hat vorgetragen,
8 3 Nr. 11 TierSchG verbiete die Verwendung von Elektroreizgeraten im Rahmen
der Hundeausbildung nicht grundsatzlich; auch werde ein Sachkundenachweis
nicht vorausgesetzt. Es komme nicht darauf an, ob das Gerét nach seiner Bauart
und Funktion dazu geeignet sei, die in der vorgenannten Norm benannten Beein-
trachtigungen herbeizufihren; entscheidend sei allein, ob die konkrete An-
wendung des Geréates im Einzelfall solche Folgen habe. Dies kdnne bei sachge-
rechter Handhabung ausgeschlossen werden. Die Gerate arbeiteten mit
mehreren Stromstufen, von denen nur die obersten Schmerzen hervorrufen

konnten. Die niedrigeren Stufen wirden nur die Aufmerksamkeit des Hundes er-
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regen, der im unteren Level lediglich ein leichtes Kribbeln versplre. Der Einsatz
der Geréate sei sinnvoll; er ermégliche die gebotene Hundeerziehung auch ohne
die sonst notwendig werdenden Zwangsmittel, wie z.B. Stockschlage, Tritte,
Stachelhalsb&nder. Die Erheblichkeit von Schmerzen sei unter Bertcksichtigung

ihrer Erforderlichkeit zu Ausbildungszwecken wertend zu ermitteln.

Der Klager hat beantragt,

festzustellen, dass er berechtigt ist, ohne Sach-
kundenachweis Elektroreizgeréte in N.  vorzu-
fuhren und einzusetzen.

Der Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er hat ausgefihrt, von dem grundsatzlichen Einsatzverbot von Elektroreizgeraten
konne nur unter den im Erlass genannten Voraussetzungen im Einzelfall eine
Ausnahme zugelassen werden. Der Gesetzeszweck erfordere eine Auslegung
der Norm, die fur das Verbot die abstrakte Eignung zur Herbeifihrung der unter-
sagten Folgen ausreichen lasse. Der Klager besitze zudem die erforderliche
Sachkunde nicht.

Das Verwaltungsgericht hat mit dem angegriffenen Urteil, auf das Bezug ge-
nommen wird, die Klage mit der Begriindung abgewiesen, die Verwendung von
Elektroreizgeraten im Rahmen der Hundeerziehung sei wegen deren Eignung,
nicht unerhebliche Schmerzen, Leiden oder Schéaden zuzufugen, - vorbehaltlich
bundes- oder landesrechtlicher Vorschriften - generell verboten. Mit dem Erlass
konnten keine Ausnahmen von dem Verwendungsverbot zugelassen werden;

unabhangig davon erfille der Klager die Erlassvoraussetzungen nicht.

Hiergegen richtet sich die zugelassene Berufung des Klagers. Er tragt vertiefend
vor: Es bestehe ein Feststellungsinteresse fur die Klage, da er durch den Erlass
und die Haltung des Beklagten faktisch am Einsatz der Gerate gehindert sei.
Dem Wortlaut des 8 3 Nr. 11 TierSchG kdnne nicht ansatzweise ein absolutes
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Verbot ihrer Verwendung in der Hundeausbildung entnommen werden. Der Ge-
setzestext sei einer differenzierten, auf den Einzelfall abstellenden Auslegung
zugéanglich. Gegenteiliges kdnne auch nicht aus der Entstehungsgeschichte der
Norm hergeleitet werden. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung habe ein Ver-
bot dieser Gerate nicht vorgesehen. Die Bundesregierung habe deren Einsatz bei
richtiger Anwendung auch unter Tierschutzgesichtspunkten fir vertretbar
gehalten und eine Verbotsregelung generell abgelehnt. Diese sei erst im Ver-
mittlungsausschuss im Kompromisswege in das Gesetz aufgenommen worden.
Vor diesem Hintergrund konne sich das Verbot nicht auf die sachgerechte An-
wendung dieser Geréte erstrecken. In diesem Fall seien die tatbestandlichen
Voraussetzungen der Verbotsnorm (auch) nicht erfullt; die sachgerechte Gerate-
anwendung fuhre bereits zu keiner Beschrankung des artgemafRen Verhaltens
der Hunde, sondern stelle dieses im hohen Mal3e (erst) sicher. Es sei nicht fest-
stellbar, dass die von ihm genutzten Geréate auch bei ihrer sachgerechten An-
wendung nicht unerhebliche Schmerzen, Leiden oder Schéden verursachten.
Hieruber sei hilfsweise Beweis zu erheben. Zum Einsatz der Gerate fihrt er
prazisierend aus: Auf seinen Veranstaltungen demonstriere er sinnvolle Einsatz-
bereiche fir diese Gerate. Es wirden die Ergebnisse der Hundeausbildung ge-
zeigt. Deshalb wirden typischerweise die eigenen, bereits an die Gerate ge-
wohnten Hunde, nicht hingegen solche aus dem Publikum verwendet. Aus
diesem Grunde kdmen Elektroreize auch eher selten zum Einsatz; diese wirden
aber aktiviert, um die Wirkung zu demonstrieren, indem den Tieren ihre Grenze

aufgezeigt werde.

Der Klager beantragt,

das angefochtene Urteil zu andern und festzu-
stellen, dass er berechtigt ist, zur Hundeaus-
bildung dienende Elektroreizgerate in der vor-
stehend geschilderten Weise vorzufuhren und
einzusetzen.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung zurtickzuweisen.
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Er verteidigt das angefochtene Urteil und tragt ergdnzend vor, eine Gesetzes-
auslegung, die auf die konkrete Handhabung der Elektroreizgerate im Einzelfall
abstelle, widerspreche dem Gesetzeszweck. Sie erdffne Missbrauchsmoglich-
keiten, beuge einer fehlerhaften Handhabung nicht ausreichend vor und werde

dem wachsenden Tierschutzbewusstsein der Bevolkerung nicht gerecht.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt

der Gerichtsakte sowie der beigezogenen Verwaltungsvorgange des Beklagten

verwiesen.

Entscheidungsqgrinde

Die Berufung hat keinen Erfolg; das Verwaltungsgericht hat die Klage zu Recht

abgewiesen.

Die Klage ist als Feststellungsklage zuléssig, insbesondere ist sie statthaft und es
liegt ein Feststellungsinteresse vor.

Es besteht ein konkretisiertes Rechtsverhaltnis im Sinne des § 43 Abs. 1 VwGO
zwischen dem Klager und dem Beklagten; die Anwendung einer bestimmten
Norm des o6ffentlichen Rechts auf einen bereits Gberschaubaren Sachverhalt ist
zwischen den Parteien streitig. Der Klager beabsichtigt, zur Hundeausbildung
dienende Elektroreizgerate unter in der mindlichen Verhandlung naher prazi-
sierten Bedingungen vorzufiihren und einzusetzen. Der Beklagte hélt das ohne
eine von ihm nach MalRRgabe des Erlasses vom 16. Februar 2000 ausge-
sprochene Gestattung fur tierschutzrechtlich verboten.

Das berechtigte Interesse an der alsbaldigen Feststellung folgt daraus, dass der
Klager — ausgehend vom Rechtsstandpunkt des Beklagten — eine Ordnungs-
widrigkeit begeht, wenn er die Elektroreizgerate in der beabsichtigten Weise ein-
setzt (8 18 Abs. 1 Nr. 4 TierSchG), so dass er mit ordnungsbehérdlichem Ein-



schreiten und der Einleitung eines Buf3geldverfahrens durch den Beklagten
rechnen musste. Das Risiko eines Buf3geldbescheides, der im Einspruchsver-
fahren maoglicherweise als rechtmalRig bestétigt wird, muss der Klager, der die

Gerate vertreibt, nicht hinnehmen.

Die Feststellungsklage ist nicht durch § 43 Abs. 2 VwWGO ausgeschlossen. Da der
Beklagte bisher keine Verbotsverfiigung erlassen hat, kann der Kléager seine
Rechte weder durch Widerspruch noch Anfechtungsklage verfolgen. Die vor-
beugende Feststellungsklage ist unter dem Gesichtspunkt ihrer Subsidiaritat
auch nicht wegen einer mdglichen Verpflichtungsklage, gerichtet auf die Erteilung
einer Ausnahmegenehmigung im Sinne des Erlasses, unzulassig. Eine solche
kommt aus der Sicht des Klagers nicht in Betracht, da er die Verwendung von

Elektroreizgeraten gerade fur nicht erlaubnispflichtig halt.

Die Feststellungsklage ist indes unbegrindet. Der Klager ist nicht befugt,
Elektroreizgerate fir Hunde in der hier begehrten Weise in N.  vorzufuihren und

einzusetzen. Die Verwendung der Gerate verstol3t gegen 8 3 Nr. 11 TierSchG.

Nach der vorgenannten Vorschrift ist es verboten, ein Gerat zu verwenden, das
durch direkte Stromeinwirkung das artgemafle Verhalten eines Tieres, insbe-
sondere seine Bewegung, erheblich einschrankt oder es zur Bewegung zwingt
und dem Tier dadurch nicht unerhebliche Schmerzen, Leiden oder Schéden zu-
fugt, soweit dies nicht nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften zulassig
ist. Elektroreizgerate fir Hunde besitzen diese Eigenschaften. Sie sind bei be-
stimmungsgemaller Verwendung nach ihrer Bauart und Funktion geeignet, die
untersagten Folgen herbeizufihren; fir das Eingreifen des Verbots ist es uner-
heblich, ob sie so verwendet werden, dass im konkreten Einzelfall solche Folgen
tatsachlich nicht eintreten.

A.A. Lorz/Metzger, Tierschutzgesetz, 5. Aufl., § 3
Rdnr. 83.

Eine an Sinn und Zweck ausgerichtete Auslegung der Vorschrift ergibt, dass es
fur das Verbot auf die Eignung der Elektroreizgerate zur Herbeifihrung der unter-

sagten Beeintrachtigungen ankommt. Die Entstehungsgeschichte, der Ge-
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setzeswortlaut und die Gesetzessystematik stehen dieser Auslegung nicht ent-

gegen.

Die Verwendung von Elektroreizgeraten zur Verhaltenssteuerung ist generell mit
erheblichen Gefahren fur das Wohl der Tiere verbunden. Die Gerate sind bei Be-
achtung aller tierschutzrelevanten Gesichtspunkte (81 Satz 1 TierSchG)
schwierig zu bedienen und setzen zur Vermeidung tierschutzwidriger Folgen
neben Kenntnissen der Technik der Gerate und ihres Einsatzes profunde Kennt-
nisse zur Verhaltensbiologie voraus. Eine unsachgemafRe Handhabung kann
gravierende Folgen fur die Tiere haben. Die Geréte erdffnen zudem ein erheb-
liches Missbrauchspotential. Die Praxis hat gezeigt, dass die vielen erforderlichen
tierschitzerischen Aspekte bei ihrer Handhabung sehr oft nicht berlcksichtigt
werden und die gewtinschten Effekte (Gehorsam, Bewegung) in der Regel auch
durch schonendere Mittel erreicht werden kénnen.

Vgl. BT-Drucks. 13/9538, S. 3 und Nr. 8 der
Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetz-
entwurf der Bundesregierung vom 21. Februar
1997, der ein Verbot dieser Geréte nicht vorsah,
BT-Drucks. 13/7015 S. 28.
Bezogen auf die Anwendung solcher Geréate bei Hunden betont der Klager in
Ubereinstimmung hiermit die Notwendigkeit eines differenzierten sachgerechten

Gebrauchs.

§ 3 Nr. 11 TierSchG ist in seiner hier maRgeblichen Fassung durch das Ande-
rungsgesetz vom 25. Mai 1998, BGBI.I S. 1094, das allgemein auf ein tatsach-
liches Mehr an Tierschutz angelegt ist, auf Vorschlag des Bundesrates in das
Tierschutzgesetz eingefligt worden, um den mit dem Einsatz der Elektroreiz-
gerate verbundenen Fehlentwicklungen effektiver begegnen zu kénnen, insbe-

sondere den Schutz der Tiere weiter zu verbessern.

Vgl. Unterrichtung des Bundestages durch den
Bundesrat Uber die Einberufung des Ver-
mittlungsausschusses, BT-Drucks. 13/9538 S. 1.
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Angesichts des von den Geraten ausgehenden Gefahrdungspotentials fur das
Wohlbefinden der Tiere stellt allein die hier vertretene Auslegung sicher, dass die
mit 8 3 Nr. 11 TierSchG verbundene Zwecksetzung hinreichend gewébhrleistet ist.
Sie fuhrt zu einem generellen Verbot der Verwendung dieser Gerate und macht
ihre Anwendung von weiteren Vorschriften zur Minimierung des Risikos fur die
Tiere abhangig. Mit diesen Vorschriften kann der Gesetzgeber den berechtigten
Personenkreis und die Art und Weise der Verwendung der Gerate ndher fest-
legen. Eine auf die Folgen einer Anwendung der Geréte im Einzelfall abstellende
Auslegung ginge demgegenuber Uber die im friheren Recht bereits enthaltenen
und als unzulénglich empfundenen allgemeinen MaR3stdbe fir den Tierschutz
nicht wesentlich hinaus und verfehlte damit das gesetzgeberische Anliegen. Ins-
besondere war es bereits nach der friiheren Gesetzesfassung verboten, ein Tier
auszubilden, sofern damit erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schéaden fur das
Tier verbunden sind (8 3 Nr. 5 TierSchG); nach 81 Satz 2 TierSchG durfen
einem Tier ohne vernunftigen Grund keine Schmerzen, Leiden oder Schaden

zugeflgt werden.

Dieses Ergebnis wird durch die Entstehungsgeschichte der Norm nicht in Frage
gestellt. Die Vorschrift geht, einen zum Gesetzentwurf der Bundesregierung ge-
machten Vorschlag aufgreifend,

vgl. BT-Drucks.13/7015 S. 28 und ablehnende
Gegenaul3erung der Bundesregierung BT-
Drucks. 13/7015 S.41,
auf eine Forderung des Bundesrates im Zusammenhang mit der Anrufung des

Vermittlungsausschusses zuriick.

Vgl. BT-Drucks. 13/9538 S.1 und 3.

Die nach dem Vermittlungsverfahren beschlossene Gesetzesfassung weicht zwar
von dem Gesetzesvorschlag des Bundesrates ab. Die vorgenommenen Modi-
fikationen haben aber an der Normstruktur und den vorstehend erlduterten
Normzwecken selbst nichts gedndert. Sie sind zum einen rein sprachlicher Natur
("ein Gerat" bzw. "eines Tieres" statt "Gerate" bzw. "Tieren" in der Fassung des
Gesetzesvorschlages), wodurch eine Angleichung an die Formulierung der
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Ubrigen Verbotsregelungen des 8 3 TierSchG bewirkt wird. Soweit durch die
Anderungen zum anderen die Schwelle fiir die MaRgeblichkeit der verbotenen
Folgen (von "vermeidbare" in "nicht unerhebliche" in der Gesetzesfassung) an-
gehoben worden ist, lasst dies keinen Rickschluss auf ein anderes Normver-
stéandnis zu. Etwas anderes ist auch nicht aus der Beschlussempfehlung an den
Bundestag herzuleiten, auf die in der Begrindung fur den Vermittlungsausschuss
Bezug genommen wurde und die u.a. wie folgt lautete: "Der Deutsche Bundestag
bekraftigt die Auffassung, wonach durch Einfuhrung des Wortes "erhebliche"
klargestellt wird, dass der Kuhtrainer — richtige Anwendung vorausgesetzt — mit
dem Tierschutzgesetz vereinbar ist.”

zitiert nach Kluge, Tierschutzgesetz, § 3 Rdnr.
103.

Diese Ansicht widerspricht einer auf die Eignung der Gerate zur Herbeifihrung
der verbotenen Folgen abstellenden Auslegung nicht; ihr kann die — nicht weiter
Uberpriufte — Vorstellung zugrunde gelegt werden, dass mit der Modifikation der
MalRgeblichkeitsschwelle bestimmte Elektroreizgerate, insbesondere Kuhtrainer,
nach ihrer auf bestimmungsgeméafe Verwendung bezogenen Bauart und Funk-

tion nicht geeignet sind, diese Schwelle zu erreichen.

Eine am Wortsinn orientierte Auslegung des 8 3 Nr. 11 TierSchG fiuhrt zu keinem
eindeutigen Ergebnis; sie legt aber ein auf die Eignung zur Herbeifihrung der
verbotenen Folgen abstellendes Normverstdndnis nahe. Einerseits enthalt die
Norm keine Formulierungen, die auf einen Regelungsgehalt im hier ange-
nommenen Sinne zwingend schliel3en lassen, wie beispielsweise "einschranken
kann", "zwingen kann" oder "...ein Gerat zu verwenden, das geeignet ist, .... nicht
unerhebliche Schmerzen, Leiden oder Schaden zuzufligen". Andererseits trifft die
Norm auch keine Klarstellung im entgegengesetzten Sinn. So werden die Neben-
satze nicht von Konjunktionen (wie etwa "sofern” in 8 3 Nr. 5 TierSchG) einge-
leitet, die darauf hindeuten wirden, dass es bei der Verwendung der Elektroreiz-
gerate auf den Eintritt der Folgen im konkreten Einzelfall ankédme. Aus dem ver-
wendeten Indikativ "einschrankt”, "zwingt" und "zuflgt" kann ebenfalls nichts fur

ein abweichendes Normverstandnis gewonnen werden. Fiur die hier zugrunde
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gelegte Auslegung spricht indes, dass das die Nebensatze einleitende Relativ-
pronomen "das" sich auf "Gerat" bezieht, sodass die Eigenschaften des Gerates
selbst nédher umschrieben und nicht eine konkrete Handhabung desselben und
deren Folgen erfasst werden. Die Eigenschaften des Geréats sind aber von der Art
und Weise seiner Verwendung nicht abhangig. Der eine Ausnahme vom Verbot
zulassende Satzteil "soweit dies nicht nach bundes- oder landesrechtlichen Vor-
schriften  zulassig ist", deutet als Umschreibung eines Regel-
/Ausnahmeverhaltnisses gleichfalls in diese Richtung.

Systematische Bedenken gegen das hier vertretene Normverstandnis ergeben
sich insbesondere nicht aus dem Zusammenspiel mit § 2 a Abs. 1 a TierSchG.
Nach Auffassung der im Gesetzgebungsverfahren Beteiligten sollte die An-
wendung von Elektroreizgeréaten im Rahmen der Ausbildung, der Erziehung oder
beim Training gerade von Hunden durch eine auf § 2 a Abs. 1a TierSchG ge-
stutzte Rechtsverordnung naher geregelt werden.

Vgl. Stellungnahme des Bundesrates zu § 2a
Abs. la BT-Drucks. 13/7015 S. 26 und Kluge,
a.a.0., 8§2a Rdnr. 32, Tierschutzbericht 2003
VIII. Ausbildung von Hunden BT-Drucks. 15/723
S. 46.

Dass die vorgenannte Vorschrift lediglich zum Erlass von Rechtsverordnungen
ermachtigt, soweit dies "zum Schutz der Tiere" erforderlich ist, steht nicht im
Widerspruch zu einer Auslegung des 8 3 Nr. 11 TierSchG, die die Eignung der
Geréate zur Herbeifiihrung der genannten Folgen fir den Eintritt des Verbots ge-
nugen lasst. Aus dem Merkmal der Erforderlichkeit der Verordnung "zum Schutz
der Tiere" kann nicht geschlossen werden, dass durch sie das Verbot nicht unter
naher geregelten Voraussetzungen konkret ausgestaltet und partiell gelockert

werden kann.

A.A. Kluge, a.a.0., § 2a Rdnr. 35.

Denn die Verordnungserméchtigung in 8 2a Abs. 1a TierSchG ist auch mit Blick
auf den Vorbehalt abweichender bundes- oder landesrechtlicher Vorschriften in
8 3 Nr. 11 TierSchG zu interpretieren. Dieser 0ffnet einen Spielraum fir eine
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Lockerung des Verbots, der wiederum durch eine den Einsatz von Geréten bei
der Ausbildung, bei der Erziehung oder beim Training naher regelnde Ver-

ordnung ausgefullt werden kann.

Eine andere Auslegung des 8§ 3 Nr. 11 TierSchG ist schlie3lich nicht aus ver-
fassungsrechtlichen Grinden, insbesondere dem im Rechtsstaatsprinzip (Art. 20
Abs. 3 GG) wurzelnden VerhaltnismalRigkeitsgrundsatz, geboten. Soweit im Ein-
zelfall ein solcher Verstol3 — was angesichts des von den Elektroreizgeraten aus-
gehenden Gefahrdungspotentials fern liegen dirfte — denkbar sein sollte, kann
ihm nach dem Vorbehalt durch abweichende bundes- oder landesrechtlicher Vor-
schriften abgeholfen werden.

Ausgehend hiervon liegen bei der vom Klager beabsichtigten Verwendung von
Elektroreizgeraten fir Hunde die tatbestandlichen Voraussetzungen des 8 3 Nr.
11 TierSchG vor.

Sie sind geeignet, durch direkte Stromeinwirkung das artgemafe Verhalten eines

Hundes erheblich einzuschranken.

Vgl. Hirt, Maisack, Moritz, Tierschutzgesetz, 8 3

Rdnr. 62 und Tierschutzbericht 2003 VIII. Aus-

bildung von Hunden BT-Drucks. 15/723 S. 46.
Es ist gerade ihr Zweck, durch Stromeinwirkung das natlrliche artgemaRe Ver-
halten des Hundes — er kann tun, was er will — zu unterbinden, das vom Ver-
wender der Elektroreizgerate nicht gewinscht wird. Fur die Verwirklichung des
Tatbestandsmerkmals ist nicht entscheidend, dass fir die Unterbindung des Ver-
haltens vernunftige Grinde sprechen kdnnen und in der Praxis gebrduchliche
Alternativmethoden zur Erreichung dieses Ziels tierschutzrechtlich problematisch
sein kdonnen. Diese Einschréankung findet im Wortlaut der Norm keine Stutze. Sie
ist auch nicht mit ihrem Sinn und Zweck vereinbar. Dieser ist — wie zuvor ausge-
fuhrt - gerade darauf gerichtet, den Einsatz der Elektroreizgerate wegen ihres
generellen Gefahrdungspotentials fur das Wohlbefinden der Tiere und regel-
maRig bestehender schonenderer Mittel zur Unterbindung des tierischen Ver-
haltens als taugliches Instrument der Hundeerziehung grundséatzlich auszu-
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schlieRen. Deshalb verfehlen die vom Klager in Bezug genommenen AuRerun-
gen zur Sinnhaftigkeit des Einsatzes von Elektroreizgeraten im Rahmen der not-
wendigen Erziehung eines Hundes den rechtlichen Ansatzpunkt.

Auch das weitere Tatbestandsmerkmal, namlich die Eignung der Geréte zur Zu-
fugung nicht unerheblicher Schmerzen, Leiden oder Schaden, ist erflllt. Durch
den Begriff "nicht unerheblich™ wird entgegen der Ansicht des Klagers anders als
beispielsweise mit den Worten "ohne verninftigen Grund" in 8§ 1 Satz 2 TierSchG
oder "vermeidbar" in 82 Nr. 2 TierSchG nicht auf die Verhaltnismaligkeit
zwischen den mit dem Einsatz der Gerate verfolgten Zwecken und den Folgen fir
das Wohlbefinden der Tiere abgestellt. Hiermit wird lediglich die Intensitat der
moglichen Folgen als solche beschrieben; eine Relativierung im Hinblick auf den
angestrebten Zweck ist in dem Begriff nicht angelegt. "Erheblich" hat generell den
Bedeutungsgehalt von "betrachtlich”, "gravierend" oder "gewichtig"; fir einen ab-
weichenden Aussagegehalt gibt es keinen Anhalt. Ausgehend hiervon sind
Schmerzen, Leiden oder Schaden jedenfalls dann nicht unerheblich im Sinne des
8 3 Nr. 11 TierSchG — unabhangig von der Frage, ob das Gesetz hinsichtlich der
Intensitat einen Unterschied zwischen den "erheblichen” und den "nicht unerheb-
lichen" Folgen macht -, wenn sie unter Beriicksichtigung der Gesamtumstande
nach Art und Dauer gewichtig sind, wobei fur die Beurteilung u.a. die Empfind-
samkeit des Tieres oder die Folgen der Behandlung im Verhalten des Tieres be-

deutsam sein kénnen.
Vgl. Lorz/Metzger, a.a.O., § 17 Rdnr. 30.

Die Elektroreizgerate zur Hundeerziehung sind geeignet, derartige Folgen her-
beizufihren; dies gilt insbesondere auch fur die modernen Niederstrom-Telereiz-
gerate mit einer Stromstarke von unter 100 mA. Es spricht schon vieles dafr,
dass sie geeignet sind, nicht unerhebliche Schmerzen - jedenfalls auf der
hdchsten Stufe — auszulésen. Angesichts des individuellen Hautwiderstands, des
Anpressdrucks der Elektroden und des Feuchtigkeitsgehalts auf der Hautober-
flache werden je nach Handhabung auch fir diese Gerdte Schmerzzufiigungen
fur moglich gehalten.
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Vgl. Kluge, a.a.O., § 3 Rdnr. 106.

Jedenfalls sind die Gerate geeignet, nicht unerhebliche Leiden zu verursachen.
Unabhangig vom korperlichen Schmerz sind gewichtige Verhaltensstorungen,
insbesondere im Komfort-, Explorations- und Spielverhalten, nachgewiesen

worden.

Vgl. Feddersen-Petersen, in: VDH, Grundlagen

einer tierschutzgerechten  Ausbildung von

Hunden - Gutachten zur Verwendung von

Elektroreizgeraten bei der Ausbildung von

Hunden aus ethischer und ethologischer Sicht, 4.

Aufl., S. 60 ff.
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Geréte bei allen Hunden
unabhéangig von ihrer Grol3e und ihrem Gewicht, ihrem Ausbildungszustand, ihrer
individuellen Empfindsamkeit und dem Grad einer Interventionsnotwendigkeit
eingesetzt werden kénnen. Der Klager halt die Verwendung dieser Gerate auch
selbst nicht fur generell unbedenklich, sondern lediglich unter bestimmten Vor-

aussetzungen fur besser geeignet als tbliche Alternativmethoden.

Die Zulassigkeit der Verwendung der Gerate folgt nicht aus besonderen bundes-
oder landesrechtlichen Vorschriften. Zu erwdgen ist insofern allenfalls der
ministerielle Erlass. Ob dieser geeignet ist, als Vorschrift im Sinne von 8 3 Nr. 11
TierSchG zu gelten, kann dahinstehen; jedenfalls sind seine Voraussetzungen
nicht erfallt.

Dem Hilfsbeweisantrag, den der Senat im Urteil bescheiden kann, ist nicht nach-
zugehen. Auf die unter Beweis gestellte Tatsache kommt es nicht an. Die ange-
strebte Beweiserhebung geht von einer von bestimmten Rahmenbedingungen
abhangigen Anwendung der Geréate im konkreten Einzelfall aus und verfehlt
damit den rechtlichen Ansatz. Denn fur das Eingreifen des Verbots kommt es
allein darauf an, ob die Elektroreizgerate — bei bestimmungsgemalem Gebrauch
unabhangig von ihrer konkreten Handhabung — geeignet sind, die untersagten
Beeintrachtigungen fiir das Wohlbefinden der Hunde herbeizufihren.
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Die Kostenentscheidung folgt aus 8§ 154 Abs. 2 VwWGO; die Entscheidung zur
vorlaufigen Vollstreckbarkeit stitzt sich auf § 167 VwGO in Verbindung mit 88
708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die Revision ist nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 132 Abs. 2
VwGO nicht gegeben sind.

Rechtsmittelbelehrung

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden.
Die Beschwerde ist beim Oberverwaltungsgericht fir das Land Nordrhein-West-
falen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Mdunster, innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung dieses Urteils einzulegen. Die Beschwerde muss das angefochtene Ur-

teil bezeichnen.

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils
zu begrinden. Die Begrindung ist bei dem oben genannten Gericht einzu-

reichen.

Fur das Beschwerdeverfahren besteht Vertretungszwang; dies gilt auch fur die
Einlegung der Beschwerde und fur die Begriindung. Danach muss sich jeder
Beteiligte, soweit er einen Antrag stellt, durch einen Rechtsanwalt oder einen
Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmen-
gesetzes mit Befahigung zum Richteramt als Bevollmachtigten vertreten lassen.
Juristische Personen des offentlichen Rechts und Behdrden kdnnen sich auch
durch Beamte oder Angestellte mit Befahigung zum Richteramt sowie Diplom-
juristen im hoheren Dienst, Gebietskorperschaften auch durch Beamte oder
Angestellte mit Befahigung zum Richteramt der zustandigen Aufsichtsbehérde
oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mit-

glied zugehoren, vertreten lassen.

Tuschen Oestreich Lindner



Tuschen

Beschluss

Der Streitwert wird gemall 8 13 Abs. 1 Satz 2
GKG a.F. iVm 8§ 72 Nr. 1 GKG in der Fassung
des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes vom
5. Mai 2004 fur das Verfahren 2. Instanz auf
4.000,00 EUR festgesetzt.

Oestreich

Lindner





